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Eine Information der SV-Hauptgeschäftsstelle für die Landesgruppen, Ortsgruppen und Richter im SV

Themen im November 2009:
1. Welche Informationsrechte haben Mitglieder? 
2. Jahresberichte der Vorstandsmitglieder 
3. Kassenprüfung in Ortsgruppen 
4. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 
5. Aktualisierungsdienst 
6. Verschenken Sie SV-Media! 
7. SV-Bestellservice: “Der Deutsche Schäferhund in Wort und Bild”


1. Welche Informationsrechte haben Mitglieder?

Auskunftsbegehren der Mitglieder können im Verein durchaus problematisch sein. Zum einen setzen Mitglieder sie gelegentlich als eine Art Misstrauensvotum gegen den Vorstand ein; zum anderen gibt es Informationen, die der Vorstand nicht weitergeben will oder darf.

Für die Auskunftspflichten des Vorstandes gelten nach § 27 BGB die allgemeinen Vorschriften für den Auftrag (§§ 664 bis 670). Grundsätzlich hat der Vorstand danach eine umfassende Auskunftspflicht gegenüber der Mitgliederversammlung und zwar auf Verlangen und in allen Vereinsangelegenheiten. Dieses Informationsrecht ist ein grundlegendes Mitgliederrecht.

Es gilt aber der Grundsatz: Mitgliederrechte sind in der Mitgliederversammlung auszuüben. Das Auskunftsrecht eines einzelnen Mitglieds außerhalb der Mitgliederversammlung ist eng beschränkt. In jedem Fall hat das Einzelmitglied ein Recht auf Aushändigung eines Satzungsexemplars (was freilich selbstverständlich sein sollte)

Daneben gibt es vor allem zwei Fälle, wo einzelne Mitglieder außerhalb der Mitgliederversammlung Einsicht in Unterlagen oder entsprechende Auskünfte verlangen können:
· Die Einsicht in Mitgliederlisten oder Belege über Aus-  und Eintritt von Mitgliedern, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt (vor  allem bei einem Minderheitenbegehren nach § 37 BGB)   
· Zur Überprüfung von Mehrheitsbeschlüssen (z. B.  Beschlussfähigkeit) - aber nur, wenn berechtigte Zweifel am  Abstimmungsergebnis bestehen. 

Ein allgemeiner Anspruch auf Aushändigung eines Mitgliederverzeichnisses besteht nicht, es sei denn bei entsprechender Satzungsregelung oder wenn dies langjährige Praxis im Verein war. Gerade hier sind aber die Vorschriften des Datenschutzes zu beachten.

Dagegen hat die Mitgliederversammlung ein umfassendes Recht auf Auskünfte über alle Angelegenheit des Vereins. Das gilt auch gegenüber Einzelmitgliedern, soweit das für Tagesordnungspunkte und die allgemeine Meinungsbildung erforderlich ist.

Grundsätzlich gibt es aber auch Fälle, in denen der Vorstand Auskünfte verweigern darf. Ein grundsätzliches Recht dazu wird er immer dann haben, wenn dem Verein dadurch ein Schaden droht (z. B. wenn Details aus laufenden Vertragsverhandlungen zum Schaden des Vereins genutzt werden könnten). Ebenso, wenn damit gesetzliche Regelungen (z. B. Datenschutz) oder die Persönlichkeitsrechte von Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern verletzt würden. Das gilt besonders für die Einsicht in Personalunterlagen.

Mitglieder können berechtigte Auskunftsbegehren auch gerichtlich durchsetzen. Schon aus diesem Grund sollte sie als Vorstand eine Auskunftsverweigerung unbedingt begründen und protokollieren (Nachprüfbarkeit).

Entnommen aus: Vereinsknowhow Infobrief


2. Jahresberichte der Vorstandsmitglieder

Kurz vor Jahresende möchten wir die Amtsträger in den Ortsgruppen noch einmal auf die Abgabe der Jahresberichte aufmerksam machen. Die Formulare für die Jahresberichte wurden den Ortsgruppen bereits im Oktober mit der Post zugesandt. Sie finden die Jahresberichte auch auf unserer Homepage unter der Rubrik “Service / Formulare / Amtsträger” oder direkt unter:

http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=691

Alle Formulare stehen sowohl als PDF-Datei zum Ausdrucken sowie als WORD-Datei zum Bearbeiten und Speichern im PC als kostenloser Download zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die Jahresberichte nicht an die Hauptgeschäftsstelle, sondern direkt an den zuständigen Fachwart Ihrer Landesgruppe gesendet werden müssen. Bitte beachten Sie die Einsendefristen Ihrer Landesgruppe!

Weitere Hinweise zur Abgabe der Jahresberichte und zu den Einsendefristen finden Sie in den LG-Info-Heften Ihrer Landesgruppe oder auf der Homepage Ihrer Landesgruppe. Die Anschriften und E-Mail-Adressen Ihrer Landesgruppe finden Sie im Verzeichnis der Amtsträger des SV auf unserer Homepage unter: 

http://www.schaeferhunde.de/site/typo3conf/ext/nf_downloads/pi1/passdownload.php?downloaddata=158


3. Kassenprüfung in Ortsgruppen

Ein Dauerbrenner vor allem gegen Ende des Jahres ist immer wieder das Thema “Kassenprüfung” in den Ortsgruppen. Regelmäßig erreichen die OG-Beratung hierzu eine Vielzahl telefonischer und mündlicher Anfragen. Grund genug für die OG-Beratung, das Thema aus rechtlicher Sicht umfassend zu beleuchten:

Die Satzung schreibt den Ortsgruppen vor, dass jährlich vor der Jahreshauptversammlung eine Kassenprüfung durchzuführen ist. Welche Aufgaben und Befugnisse die Kassenprüfer haben, was genau zu prüfen ist und welchen Umfang die Kassenprüfung haben muss, finden Sie deshalb in einer ausführlichen Info-Broschüre sehr verständlich erläutert. Auch ein Muster eines Kassenprüfberichts ist in der Broschüre zu finden.

Die Broschüre steht auf der Homepage des SV unter der Rubrik “Service/Download / Informationen / Recht” zum kostenlosen Herunterladen zur Verfügung. Bitte denken Sie daran, sich vorher auf unserer Homepage anzumelden.

Hier der Link: http://www.schaeferhunde.de/site/typo3conf/ext/nf_downloads/pi1/passdownload.php?downloaddata=732


4. Informationen der Hauptgeschäftsstelle 

Einbeziehung der langstockhaarigen Deutschen Schäferhunde ins Zucht- und Zuchtschaugeschehen 

In der diesjährigen Bundesversammlung wurde beschlossen, ab 1.1.2010 die langstockhaarigen Hunde mit Unterwolle in die Zucht zu integrieren sowie für diese Varietät eigene Klassen auf den Zuchtschauen zu schaffen. Hierzu wurde Antrag auf Änderung des Rassestandards bei der FCI gestellt.
 
Wir wurden nun darüber informiert, dass der Antrag auf Änderung des Rassestandards in der nächsten Sitzung der FCI-Standardkommission, die im April 2010 stattfindet, behandelt wird. Bei Zustimmung der Standardkommission erfolgt anschließend die Beschlussfassung im FCI-Vorstand.
 
Demzufolge kann die Umsetzung des Beschlusses der Bundesversammlung nicht wie geplant zum 1.1.2010 erfolgen. Wir müssen Sie deshalb weiter um Geduld bitten. Sobald wir die Entscheidung der FCI vorliegen haben, werden wir Sie zu diesem Thema weiter informieren.

Seminare für OG-Vorstände in der Hauptgeschäftsstelle 

Auch im nächsten Jahr werden von der Hauptgeschäftsstelle wieder drei Seminare für Ortsgruppenvorstände durchgeführt. Eine Anmeldeformular haben die Ortsgruppen bereits mit dem Rundschreiben im vergangenen Monat erhalten. 

Falls auch in Ihrer Ortsgruppe Interesse an der Teilnahme dieser äußerst erfolgreichen Seminarreihe besteht, bitten wir Sie, Ihre Anmeldung möglichst bald einzusenden. Erfahrungsgemäß sind die sehr beliebten Seminare immer sehr rasch ausgebucht.

Hier noch einmal die Termine der OG-Seminare des Jahres 2010:
· Fr 05./Sa 06. März 2010 (nur noch wenige Plätze frei!) 
· Fr 15./Sa 16. Oktober 2010 
· Fr 12./Sa 13. November 2010

Ein Anmeldeformular finden Sie auch auf unserer Homepage unter dem nachstehenden Link: 

http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=247


Prüfungssaison 2010 / Terminschutz

Rechtzeitig vor Beginn der Prüfungssaison des neuen Jahres möchten wir die Ortsgruppen und insbesondere diejenigen Ihrer Mitglieder, die im nächsten Jahr vielleicht erstmals eine Prüfung leiten, darüber hinaus über die wichtigsten Punkte zum Terminschutz informieren. Beachten Sie dazu das Infoblatt des SV „Terminschutz - wie geht das?“, das Sie auf unserer Homepage unter dem nachstehenden Link herunter laden können:

http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=723


Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im SV

Wie jedes Jahr werden im Dezember wieder die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im SV verliehen. Hierzu möchten wir Ihnen einige Informationen geben:
 
Das Ehrenabzeichen für langjährige Mitgliedschaft wird nach einer Vereinszugehörigkeit von 25, 40, 50 und 60 Jahren verliehen. Diese Ehrungen erfolgen automatisch durch die SV-Hauptgeschäftsstelle. Die Ehrungsunterlagen (Schreiben des Hauptvereins, Urkunde, Ehrenabzeichen und ggf. Ehrengaben) werden von der Hauptgeschäftsstelle wie folgt versandt: 
 
· Die Unterlagen für 25jährige Mitgliedschaft werden an den jeweiligen Ortsgruppen-Vorsitzenden weitergeleitet. Bei Vereinsmitgliedern, die keiner Ortsgruppe angehören, gehen die Ehrungsunterlagen direkt an die zu ehrende Person. 
· Die Ehrungsunterlagen, sowie die Ehrengaben ab 40jährige Mitgliedschaft werden der jeweiligen Landesgruppe zugesandt. Diese wird die Ehrung dann in einem würdigen Rahmen vornehmen.

Alle Ehrungen wurden vor kurzem an die Ortsgruppen und Landesgruppen versandt. Die Veröffentlichung der Mitgliedschaftsehrungen erfolgt in der Ausgabe Januar 2010 der SV-Zeitung wie gewohnt. 


5. Aktualisierungsdienst

Nachstehend finden Sie Links zu verschiedenen aktuellen Verzeichnissen und Informationen:

Aktuelles Verzeichnis der Tätowierer und ihrer Bezirke
http://www.schaeferhunde.de/site/typo3conf/ext/nf_downloads/pi1/passdownload.php?downloaddata=304

Aktuelles Verzeichnis der Welpenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=222

Aktuelles Verzeichnis der Ammenvermittlungsstellen
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=223

Körplan 2009
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=813

Terminschutzsperren 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=1251

Terminvorschau 2010
http://www.schaeferhunde.de/site/index.php?id=1246
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Verschenken Sie einen Gutschein für ein Premiumpaket SV-Media – Laufzeit 24.12.2009 – 23.12.2010 – das perfekte Weihnachtsgeschenk für den engagierten Hundefreund!

Schenken Sie unzählige Stunden mit Filmmaterial über den Deutschen Schäferhund und ermöglichen Sie dem Beschenkten das Stöbern im Archiv und das Erleben der SV-Geschichte und deren Höhepunkte.

Mit SV-Media sind Sie auch live dabei! In Zusammenarbeit mit dem Media Studio Reichel – Reivision- überträgt der SV die Hauptvereinsveranstaltungen live über das Internet.

Alle Videos sind in Top Qualität und in Vollbildansicht verfügbar. Das Premiumpaket ermöglicht für 12 Monate den Zugriff auf alle Livepakete, Lehrfilme des SV und Archive der Reivision.

Bei Bestellungen bis zum 18.12.2009 erhalten Sie noch vor Weihnachten Ihren Blanko-Gutschein mit Benutzernamen und Passwort.

Jetzt bestellen: http://www.sv-shop.com/shop/index.php?cPath=59


7. SV-Bestellservice: “Der Deutsche Schäferhund in Wort und Bild”


Das Standardwerk der Kynologie von Rittmeister Max von Stephanitz in der achten, neu bearbeiteten Auflage! Preisgünstige Komplettausgabe mit Kartonschuber! 
Band 1: Von Herkunft und Zusammenhang der Schäfer- und Hirtenhunde. 
Band 2: Wesensart und Dienst des Schäferhundes. 
Band 3: Das Züchten; Aufzucht und Haltung; Die Beurteilung des Schäferhundes. 
Band 4: Die Erziehung; Unterbringung und Zwingeranlagen; Der An- und Verkauf; Das Ausstellungs- und Prüfungswesen, Vereine und Verbände. 

Bd. 1-4 1187 S., TB, zahlr. schwarz-weiße Abb.

Preis: 20,00 Euro zzgl. Versandkosten

Das „Zwingerbuch des SV“ + Einlegeblätter:    Preis: 15,90 Euro

Bestellen Sie noch heute: 

http://www.sv-shop.com/shop/product_info.php?products_id=45
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Ihre SV-Hauptgeschäftsstelle

Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. • Steinerne Furt 71 • 86167 Augsburg
- vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die Hauptgeschäftsführung
Hauptgeschäftsführer Hartmut Setecki
VR Augsburg 15

Telefon 0821 74002-0 • Telefax 0821 74002-903
mailto:info@schaeferhunde.de
http://www.schaeferhunde.de

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001:2000 (Reg.-Nr. 200112)

Hinweis: Falls ein Link nicht funktioniert, kopieren Sie ihn einfach in die Zwischenablage und setzen Sie ihn direkt in die Adressleiste Ihres Browsers ein.
